
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Hinweis: Am 24.10.2024 wurde diese Bekanntma-
chung bereits veröffentlicht. Allerdings wurden bei 
der Auslegung veraltete Unterlagen beigefügt. Dies 
ist ein Verfahrensfehler. Dementsprechend muss die 
Auslegung erneut durchgeführt werden. Der Be-
kanntmachungstext entspricht dem vom 24.10.2024, 
die Daten der Auslegung wurden entsprechend der 
gesetzlichen Fristen angepasst. 
 
Über die Aufstellung der Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Mayen im Bereich Windenergie 
(Flächennutzungsplanteilfortschreibung Windener-
gie II), gem. § 2 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung zur Änderung des Flächennutzungsplans 
im Bereich Windenergie (Flächennutzungsplanteil-
fortschreibung Windenergie II), gemäß § 3 Abs.1 
BauGB, sowie die Beteiligung der Nachbargemein-
den Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 
Mayen im Bereich Windenergie (Flächennutzungs-
planteilfortschreibung Windenergie II), gem. § 2 Abs. 
2 BauGB. 
 

I. 
Beschlüsse 

Der Stadtrat der Stadt Mayen hat in seiner Sitzung 
am 09.10.2024 die Aufstellung, die frühzeitige Betei-
ligung, sowie die Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange und die Beteiligung 
der Nachbargemeinden beschlossen (siehe Be-
schlussvorlage 7576/2024).  
 

II. 
Geltungsbereich 

Die Änderung des Flächennutzungsplans für die 
Windenergie betrifft die gesamte Fläche der Stadt 
Mayen.  

 
III. 

Frühzeitige Beteiligung 
Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungs-
plans der Stadt Mayen im Bereich Windenergie (Flä-
chennutzungsplanteilfortschreibung Windenergie II) 
nebst Begründung liegt in der Zeit 
 
ab dem 11.11.2024 bis einschließlich 13.12.2024 
 
bei der Stadtverwaltung Mayen, Rathaus, Rosen-
gasse (3. Obergeschoss, Flur Fachbereich 3 – Stadt-
entwicklung / Planung) während der Dienststunden 
(montags bis donnerstags von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie freitags von 
7.30 Uhr bis 13.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht öf-



fentlich aus. Ebenso kann der Entwurf des Bebau-
ungsplanes auf der Internetseite der Stadt Mayen un-
ter:  
 
https://www.mayen.de/rathaus-buergerservice/ver-
waltung/oeffentliche-bekanntmachungen/ 
 
eingesehen werden.  
 
Telefonische Auskünfte können über Herrn Heimann 
02651 88 4018 oder Frau Geisen 02651 88 4021 ein-
geholt werden. 
 
Auf Verlangen wird über den Inhalt der Flächen-
nutzungsplanänderung Auskunft erteilt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
zum Entwurf des Flächennutzungsplans bei vorge-
nannter Stelle während der Auslegungsfrist abgege-
ben werden können und dass nicht fristgerecht ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksich-
tigt bleiben können. 
 
Stadtverwaltung Mayen 
Mayen, den 31.10.2024 
 
 
Dirk Meid 
Oberbürgermeister 
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